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RS OGH 1978/7/10 Bkd69/77
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.07.1978

Norm

DSt 1872 §2 C4

Rechtssatz

Es verstößt gegen die Verp2ichtung zur Gewissenhaftigkeit, wenn bei einer unter bedenklichen Umständen erfolgten

Errichtung eines Testamentes dem Rechtsanwalt besondere, durch die Umstände nicht gerechtfertigte Vorteile

zugewendet werden (JBl 1886, S 382, 393, 405).
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